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Betreff: 
 
2. Änderung des Bebauungsplanes Titz Nr. 18 - Ortslage Titz, gelegen 
zwischen Kölner Straße, ehemaliger Bahnlinie und Ophertener Graben 
a)  Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
b)  Offenlegungsbeschluss gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. mit § 3 Abs. 2 

BauGB 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
a)  Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Titz Nr. 18 – Ortsage Titz, gelegen 

zwischen Kölner Straße, ehemaliger Bahnlinie und Ophertener Graben, wird beschlossen. 
b) Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Titz Nr. 18 mit Begründung ist gemäß 

§ 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszu-
legen. Weiterhin beschließt der Rat die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

 
 
Begründung: 
 
Mit dem als Anlage beigefügten Schreiben der GWS wird die Änderung des Bebauungsplanes 
Titz Nr. 18 – Ortslage Titz, gelegen zwischen der Kölner Straße, ehemaliger Bahnlinie und 
Ophertener Graben - beantragt. Nach den derzeit rechtsgültigen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes sind Garagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Pla-
nungsziel ist es, dass Garagen ausnahmsweise auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen 
werden können. Hierzu sollen die textlichen Festsetzungen entsprechend geändert werden. 
 
Der Planbereich ist als Anlage beigefügt. Die beantragte Änderung ist städtebaulich vertretbar. 
Die Kosten dieses Verfahrens trägt der Antragsteller. Die Änderung des Bebauungsplanes wird 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt, da die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden. 
 
 
 
 
(Frantzen) 




